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An die 
Mitglieder
des Haupt- und Finanzausschusses
der Stadt Erkelenz

31.05.2023

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 17. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ein.

Sitzungstermin: Donnerstag, 15.06.2023, 18:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Angelegenheit/en des Beschwerdeausschusses (§ 9 Hauptsatzung)

2.1 Anregung nach § 24 Gemeindeordnung NRW vom 11.05.2023: Reduzierung der Höchstge-
schwindigkeit auf der Tenholter Straße (Abschnitt: Gewerbestraße Süd bis Goswinstraße)
Vorlage: A 10/323/2023

3 Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung gemäß § 6 Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW 
über die Zulassung von terminierten verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr 2023
Vorlage: A 30/263/2023

4 Ermittlung der Beträge, die die Bezirksausschüsse im Jahr 2023 für ihren Zuständigkeitsbe-
reich in Form von Zuschüssen an Vereine und zur freien Verfügung erhalten
Vorlage: A 40/455/2023
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5 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Betriebes gewerblicher Art „Sportstätten der 
Stadt Erkelenz“
Vorlage: A 20/615/2023

6 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Betriebes gewerblicher Art - Anteile an 
Personengesellschaften - der Stadt Erkelenz
Vorlage: A 20/616/2023

7 Zuleitung des Jahresabschlussentwurfes 2022 der Stadt Erkelenz und des Lageberichtes 
gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW
Vorlage: A 20/618/2023

8 Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 31.12.2022
Vorlage: A 20/617/2023

9 Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten

9.1 Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW
Vorlage: A 20/619/2023
Anmerk.: Soweit zustimmungsbedürftige Geschäftsvorfälle vorliegen, werden diese zusammen mit 
den Sitzungsvorlagen zugesandt.

9.2 Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 04.03.2023 - 25.05.2023
Vorlage: A 20/620/2023

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Sachstandsberichte über Vergabeverfahren

3 Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen für den Zeitraum 
01.01.2024 bis 31.12.2028
Vorlage: A 30/264/2023

4 Änderung des Konsortialvertrages zwischen der NEW AG und der Stadt Erkelenz
Vorlage: /027/2023
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5 Grundstücksangelegenheit/en

5.1 Überlassungsvertrag zwischen der Kirchengemeinde Christkönig Erkelenz und der Stadt 
Erkelenz über kircheneigene Grundstücksteile
Vorlage: /028/2023

5.2 Verkauf von Grundstücken in der Gemarkung Holzweiler
Vorlage: A 20/621/2023

5.3 Erwerb eines Grundstückes in der Gemarkung Kückhoven
Vorlage: A 20/622/2023

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Muckel
Bürgermeister



Beschlussvorlage

Federführend:
Hauptamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 10/323/2023
öffentlich

30.05.2023
Amt 10 Simon Häusler

Anregung nach § 24 Gemeindeordnung NRW vom 11.05.2023: Reduzierung der 
Höchstgeschwindigkeit auf der Tenholter Straße (Abschnitt: Gewerbestraße 
Süd bis Goswinstraße)
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.06.2023 Haupt- und Finanzausschuss (als Beschwerdeausschuss)

Tatbestand:
Mit Eingabe vom 11.05.2023 wird auf Grundlage des § 24 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) fol-
gendes angeregt:

„Wir beantragen hiermit, die Tenholter Straße auf dem Straßenabschnitt zwischen der Gewerbe-
straße und der Goswinstraße von einer Hauptverkehrsstraße in eine Sammelstraße umzuwidmen 
und hier die Höchstgeschwindigkeit ganztägig von 50 km/h auf 30 km/h zu reduzieren.“

Die Eingabe ist der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.

§ 24 Abs. 1 GO NRW begründet das Recht, dass jede Einwohnerin oder jeder Einwohner der Ge-
meinde, die oder der seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnt, sich einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde 
an den Rat oder die Bezirksvertretung wenden kann.

Gemäß § 24 Abs. 2 GO NRW hat die Hauptsatzung die näheren Einzelheiten zu regeln. Dies ist in 
Erkelenz im § 9 der Hauptsatzung geschehen. 

Für die Erledigungen solcher Anregungen und Beschwerden hat der Rat der Stadt Erkelenz den 
Haupt- und Finanzausschuss bestimmt.

Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden zuständige Haupt- und Finanzaus-
schuss prüft die Eingabe und überweist sie an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der 
Überweisung kann er Empfehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte 
Stelle nicht gebunden ist.
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Rechtliche Rahmenbedingungen:
Gemäß Straßenverkehrsordnung bestimmen die Straßenverkehrsbehörden über straßenverkehrs-
rechtliche Anordnungen. Bei den Aufgaben nach der Straßenverkehrsordnung handelt es sich um 
Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung, die den örtlichen Ordnungsbehörden, also den Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern der jeweiligen Kommunen, per Gesetz übertragen sind.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit als Beschwerdeausschuss): 
„Der Beschwerdeausschuss kommt nach seiner Prüfung gemäß § 9 der Hauptsatzung zu folgen-
dem Ergebnis bzw. zu folgender (möglichen) Empfehlung: ……………..“

Finanzielle Auswirkungen:
---

Anlage:
Anregung nach § 24 GO NRW vom 11.05.2023: Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf der 
Tenholter Straße

Hinweis: Die Namen der antragstellenden Personen sowie die Liste der unterstützenden Personen 
wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt.







Beschlussvorlage

Federführend:
Rechts- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 30/263/2023
öffentlich

11.05.2023
Amt 30 Christiane Englert

Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung gemäß § 6 Ladenöffnungsge-
setz - LÖG NRW über die Zulassung von terminierten verkaufsoffenen Sonnta-
gen im Jahr 2023
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.06.2023 Haupt- und Finanzausschuss
21.06.2023 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Nachdem der Rat am 29.03.2023 bereits den Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung ge-
mäß § 6 Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW über die Zulassung eines verkaufsoffenen Sonntages im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung Bike ´n´Barbecue am 07.05.2023 beschlossen hat, bean-
tragt der Gewerbering Erkelenz e.V. durch Vorlage eines Antrages mit konkretisierten Begründun-
gen vom 17.04.2023 die Festsetzung weiterer drei Sonntage im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung der folgenden Veranstaltungen:

24.09.2023 19. Kulinarischer Treff sowie Herbstmodenschauen und Erkelenzer Automobilaus- 
stellung 

22.10.2023 15. Französischer Markt und Ententreff 
03.12.2023 Erkelenzer Adventsdorf, „Wir warten auf den Nikolaus“ und Mittelalterliche Burg-

Weihnacht

Der Gewerbering Erkelenz e.V. beantragt zuzulassen, dass Verkaufsstellen an den genannten Sonn-
tagen im Bereich der Kernstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz NRW - 
LÖG NRW) dürfen an jährlich höchstens acht, nicht unmittelbar aufeinanderfolgenden Sonn- oder 
Feiertagen Verkaufsstellen im öffentlichen Interesse ab 13 Uhr bis zur Dauer von fünf Stunden ge-
öffnet sein.

Ein öffentliches Interesse liegt insbesondere vor, wenn die Öffnung
1. im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen er-
folgt,
2. dem Erhalt, der Stärkung oder der Entwicklung eines vielfältigen stationären Einzelhandelsan-
gebotes dient,
3. dem Erhalt, der Stärkung oder der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche dient,
4. der Belebung der Innenstädte, Ortskerne, Stadt- oder Ortsteilzentren dient oder
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5. die überörtliche Sichtbarkeit der jeweiligen Kommune als attraktiver und lebenswerter Standort 
insbesondere für den Tourismus und die Freizeitgestaltung, als Wohn- und Gewerbestandort sowie 
Standort von kulturellen und sportlichen Einrichtungen steigert.

Das Vorliegen eines Zusammenhangs im Sinne des Satzes 2 Nummer 1 wird vermutet, wenn die 
Ladenöffnung in räumlicher Nähe zur örtlichen Veranstaltung sowie am selben Tag erfolgt. Bei 
Werbemaßnahmen des Veranstalters müssen die jeweiligen Veranstaltungen gemäß Satz 2 Nr. 1 
für die Öffnung der Verkaufsstellen im Vordergrund stehen.

Nach § 6 Abs. 4 LÖG NRW wird die zuständige örtliche Ordnungsbehörde ermächtigt, diese Tage 
nach Absatz 1 durch Verordnungen freizugeben. Die Freigabe kann sich auf bestimmte Bezirke, 
Ortsteile und Handelszweige beschränken. Innerhalb einer Gemeinde dürfen nach Absatz 1 insge-
samt nicht mehr als 16 Sonn- und Feiertage je Kalenderjahr freigegeben werden. Erfolgt eine Frei-
gabe nach Absatz 1 für das gesamte Gemeindegebiet, darf dabei nur ein Adventssonntag freigege-
ben werden. Erfolgt die Freigabe nach Absatz 1 beschränkt auf bestimmte Bezirke, Ortsteile und 
Handelszweige, darf nur ein Adventssonntag je Bezirk, Ortsteil und Handelszweig freigegeben 
werden, insgesamt dürfen jedoch nicht mehr als zwei Adventssonntage je Gemeinde freigegeben 
werden. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht 
zu nehmen. 

Gemäß § 6 Abs. 4 LÖG NRW sind von der Freigabe der Tage nach Absatz 1 und 4 ausgenommen:
1. die stillen Feiertage im Sinne des Feiertagsgesetzes NW,
2. Ostersonntag,
3. Pfingstsonntag,
4. der 1. und 2. Weihnachtstag und
5. der 1. Mai, der 3. Oktober und der 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt.

Mit der Neufassung des Ladenöffnungsgesetzes (Gesetz vom 22.03.2018, GVBl. S. 172) wurde der 
Anlassbezug abgeschafft und als Voraussetzung für die Festlegung von verkaufsoffenen Sonn- und 
Feiertagen durch kommunale ordnungsbehördliche Verordnungen das Vorliegen eines öffentli-
chen Interesses für die Ladenöffnung festgeschrieben.

Das LÖG NRW beschreibt jetzt - nicht abschließend - fünf Sachgründe für ein öffentliches Interesse. 
Danach genügt es insbesondere nach Ziffer 1, wenn die Öffnung im Zusammenhang mit einer örtli-
chen Veranstaltung erfolgt. Neu ins Gesetz aufgenommen wurde eine Regelvermutung, nach der 
von einem Zusammenhang mit einer örtlichen Veranstaltung auszugehen ist, wenn die Ladenöff-
nung in räumlicher Nähe zur örtlichen Veranstaltung sowie am selben Tag erfolgt. 

In Fortführung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes zum Anlassbezug setzt der 
zentrale Sachgrund des Zusammenhangs mit einer örtlichen Veranstaltung weiterhin voraus, dass 
die Veranstaltung im Vordergrund steht, und die Ladenöffnung bloßes Anhängsel der Veranstal-
tung ist. Charakter, Größe, Zuschnitt und Ausstrahlungswirkung der Veranstaltung sind von grund-
legender Bedeutung. Gemeint sind Veranstaltungen, die einen beträchtlichen Besucherstrom an-
ziehen und der Besucherstrom also nicht erst durch die Ladenöffnung ausgelöst wird. Liegt eine 
solche Veranstaltung vor, ist eine Ladenöffnung unmittelbar angrenzend an die Veranstaltung 
grundsätzlich unstreitig. 

Durch den Antragsteller wurden detaillierte Beschreibungen der oben genannten vier Veranstal-
tungen vorgelegt, die sowohl die Bedeutung der jeweiligen Veranstaltung, die räumliche Ausdeh-
nung als auch die zu erwartenden Besucherströme der Veranstaltung, bereinigt um Besucher, die 
lediglich einkaufen, darlegen. Die geplanten Ladenöffnungen im Kernstadtbereich grenzen räum-
lich an die jeweiligen Veranstaltungen an, da die Veranstaltungsflächen gerade auch den Innen-
stadtbereich umfassen. Die Prognose der voraussichtlichen Besucher ergibt eine hohe, die Ein-
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kaufsbesucher weit übersteigende Veranstaltungsbesucherzahl. Die Besucherprognosen wurden 
detailliert in die Beschreibungen aufgenommen.

Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass jede einzelne, inzwischen bereits tra-
ditionell stattfindende Veranstaltung überregional bekannt und beliebt ist und auch ohne das 
Beiwerk geöffneter Verkaufsstellen weiterhin bestehen kann.  

Aus den dargelegten Gründen erscheint die beantragte Ladenöffnung als bloßer Annex zu den Ver-
anstaltungen, die prägend im Vordergrund stehen. 

Es ist ermessenfehlerfrei, die parallele Öffnung der Verkaufsstellen für fünf Stunden im direkten, im 
beigefügten Verordnungsentwurf genauer beschriebenen Umfeld der Veranstaltungen als zulässi-
ge Maßnahme zuzulassen, damit weitergehende Bedürfnisse der Veranstaltungsbesucher gedeckt 
werden können.

Trotz Ausnahmegenehmigung haben die an den verkaufsoffenen Sonntagen teilnehmenden Ver-
kaufsstelleninhaber nachhaltig darauf zu achten, dass sie dem Arbeitsschutz ihrer Arbeitnehmer 
nach den Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes genügen.

Nach § 6 Abs. 7 LÖG NRW sind vor Erlass der Rechtsverordnung zur Freigabe der Tage nach Absatz 
1 die zuständigen Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände und Kirchen, die jeweili-
ge Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer anzuhören. 

Bereits nach Eingang des ersten Antrages des Gewerbering e.V. hat die Verwaltung mit Schreiben 
vom 10.01.2023, versendet per E-Mail am selben Tag, die Verbände und Kirchen gebeten, sich bis 
zum 25.01.2023 zu den vorgesehenen verkaufsoffenen Sonntagen zu äußern. Die Anhörung bezog 
sich auf alle vier Veranstaltungen.

Die IHK teilt in ihrer Antwortmail vom 11.01.2023 mit, dass, sofern die Öffnung der betroffenen 
Verkaufsstellen unter Beachtung der maßgeblichen Anforderungen an Hygiene- und Abstandsre-
geln rechtlich zum Zeitpunkt der Verkaufsöffnungen zulässig sein sollte, keine durchgreifenden 
Bedenken gegen das Offenhalten von Verkaufsstellen an den vier genannten Sonntagen in 2023 
bestehen. Die IHK weist darauf hin, dass sie im Hinblick auf die rechtliche Zulässigkeit der Verord-
nung eine abschließende Beurteilung dieser geplanten verkaufsoffenen Sonntage nicht vorneh-
men könne. 

Das Bischöfliche Generalvikariat Aachen führt in seinem Antwortschreiben vom 12.01.2023 aus, 
dass sich die Festlegung der vier verkaufsoffenen Sonntage zwar im Rahmen der nach § 6 LÖG 
NRW möglichen verkaufsoffenen Sonntage bewege, aber auch aus Gründen der Kongruenz mit den 
Stellungnahmen zu Anträgen anderer Städte im Bereich des Bistums Aachen könne sich das Gene-
ralvikariat nur mit bis zu zwei verkaufsoffenen Sonntagen einverstanden erklären. Dieses Einver-
ständnis beziehe sich ausdrücklich nicht auf die Adventssonntage, denn der Advent und insbeson-
dere die Adventssonntage dienten der stillen, aber nicht der kommerziell geprägten Vorbereitung 
auf Weihnachten.

Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di) hat mit Schreiben vom 25.01.2023 zu den ge-
planten vier verkaufsoffenen Sonntagen Stellung genommen und verweist besonders auf ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes vom 01.12.2009, wonach der Landesgesetzgeber verfassungs-
rechtlich zum Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe verpflichtet sei. Dabei müsse er beachten, dass 
die Erwerbsarbeit in der Regel an Sonn- und Feiertagen ruhen muss.  Weiterhin werde vom Bun-
desverfassungs- und vom Oberverwaltungsgericht NRW angegeben, dass die anlassgebende Ver-
anstaltung im Vordergrund stehen muss und die Gemeinde dies zu belegen und, vor allem durch 
plausible Abschätzung der jeweiligen Besucherzahlen, nachzuweisen hat. Eine Öffnung sei mithin 



Vorlage A 30/263/2023 der Stadt Erkelenz                                                            Seite: 4/5

nur dann zulässig, wenn eine Veranstaltung ohnehin stattfindet und selbst einen erheblichen Be-
sucherstrom auslöst und nicht umgekehrt die Ladenöffnung dem Hauptgrund für den Besucher-
strom darstellt. Die Ladenöffnungen dürften lediglich „begleitenden“ Charakter zur Hauptveran-
staltung haben. Eine Ausnahme vom Sonn- und Feiertagsschutz sei nur zulässig, wenn es hierfür 
einen rechtfertigenden Sachgrund gibt und die Ausnahmen für die Öffentlichkeit weiterhin klar 
erkennbar blieben. Die vorgelegten Begründungen seien aus Sicht von Ver.di nicht ausreichend.

Aufgrund der Stellungnahme von Ver.di hat der Gewerbering beschlossen, die vorgelegten Be-
gründungen nochmals detaillierter auszuarbeiten, um die Bedenken von Ver.di   auszuräumen.  Da 
dies zeitlich nicht für alle Veranstaltungen durchführbar war, wurde die Begründung zunächst nur 
für die Veranstaltung „Bike ´n´Barbecue“ am 07.05.2023 ergänzt und später noch mit den Besu-
cherprognosen vervollständigt. Ver.di hat darauf abschließend geantwortet, dass es der Stadt ob-
liege zu prüfen, ob die Besucherprognose realistisch sei und ob sich der Bereich der Geschäfte, die 
sich an der Sonntagsöffnung beteiligen, eng auf den Bereich der Kernstadt bezieht. 

Inzwischen wurden die Begründungen für die restlichen drei Veranstaltungen nochmals unter Be-
rücksichtigung der Stellungnahme von Ver.di überarbeitet und am 18.04.2023 per E-Mail erneut zur 
Stellungnahme an Ver.di versandt. 

Die IHK und das Bischöfliche Generalvikariat Aachen wurden nicht erneut angehört, da die (ur-
sprünglichen) Begründungen für alle vier Veranstaltungen vorgelegt wurden und von dort aus kei-
ne inhaltlichen Stellungnahmen abgegeben wurden. Die vorgebrachten Einwände beinhalten kei-
ne zusätzlichen neuen Argumente, die gegen eine Zulassung der beantragten verkaufsoffenen 
Sonntage sprechen. Den Bedenken des Bischöflichen Generalvikariat kann entgegengestellt wer-
den, dass bei jeder Veranstaltung beachtet wird, dass die Durchführung der Gottesdienste nicht 
beeinträchtigt wird. Stellungnahmen anderer Verbände liegen nicht vor.

Die Stellungnahme von Ver.di ist am 09.05.2023 eingegangen. Ver.di führt aus, dass eine konkrete 
Gestaltung der Veranstaltung fehle, die Voraussetzung für die Abschätzung des Besucherinteresses 
sei. Der Begriff „Kernstadt“ sei zu unbestimmt. Es sei zweifelhaft, ob für den Bereich, der in der 
Vergangenheit als „Kernstadt“ definiert worden wäre, ein hinreichender räumlicher Zusammen-
hang zwischen den Ladenöffnungen und den Veranstaltungen gegeben sei. Ver.di verweist auf die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Danach erstrecke sich die Ausstrahlungswirkung 
also nicht auf den gesamten Einzugsbereich der Veranstaltung und auch nicht auf alle vom Quell-
verkehr genutzten Verkehrswege und Parkflächen. Ver.di vertritt die Meinung, dass es bemerkens-
wert erscheine, dass alle Veranstaltungen ungefähr 7.000 – 8.000 finden sollten, die geöffneten 
Verkaufsstätten aber an allen Tagen nur 2.000 Kunden. Es fehle an jeder Grundlage für die Progno-
se.

Der Geltungsbereich der Veranstaltungen wurde bereits in den vergangenen Jahren mit Ver.di ein-
gehend besprochen. Bedenken bezüglich der Einbeziehung der „Kölner Straße“ (bis Konrad-Ade-
nauer- Platz) konnten ausgeräumt werden. Tatsächlich gibt es bei allen Veranstaltungen neben 
dem ursprünglichen zentralen Veranstaltungsbereich an anderen Orten noch kleinere thematisch 
passende Veranstaltungen, so dass der Veranstaltungsbereich insgesamt die Bereiche der geöffne-
ten Einzelhandelsläden umfasst. Die vorgelegten Veranstaltungsbeschreibungen wurden in der 
Vergangenheit von Ver.di als ausreichend angesehen. Die Besucherprognose wurde durch den 
Gewerbering sehr gewissenhaft erstellt. Da alle drei Veranstaltungen inzwischen sehr große Anzie-
hungskraft haben, kommt der Gewerbering auf gleiche Besucherzahlen. Diese Prognose ist von 
Ver.di nicht mit durchgreifenden Argumenten in Frage gestellt worden. 

Eine Übereinstimmung mit Ver.di konnte nicht erzielt werden. Hierzu sei auf die Aussage in der 
Stellungnahme vom 09.05.2023 „…Deswegen werden verkaufsoffene Sonntage von uns aus 
grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt.“ verwiesen. 
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Die Stellungnahmen gemäß § 6 Abs. 7 LÖG NRW entfalten keine bindende Wirkung für die Festset-
zung der verkaufsoffenen Sonntage. Sie wurden bei der Entscheidung ausreichend berücksichtigt.

Die Festsetzung der drei terminierten verkaufsoffenen Sonntage ist aus Sicht der Verwaltung er-
messenfehlerfrei.

Die Verwaltung schlägt daher vor, dem geänderten Antrag des Gewerberings Erkelenz e.V. vom 
17.04.2023 zu entsprechen und eine ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen antragsgemäß an den genannten Terminen in der Form zu erlassen, wie sie als 
Entwurf der Beschlussvorlage beigefügt ist.

Gemäß § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f GO NRW ist der Rat für den Erlass einer ordnungsbehördli-
chen Verordnung zuständig.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Die dem Original der Niederschrift im Entwurf als Anlage beigefügte ordnungsbehördliche Ver-
ordnung über die Zulassung von terminierten verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr 2023 wird erlas-
sen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlagen:
Antrag Gewerbering mit Veranstaltungsbeschreibungen
Stellungnahmen
Entwurf der ordnungsbehördlichen Verordnung





















































                    Anlage 3 zur Sitzung des HaFi 15.06.2023 TOP A __  / RAT 21.06.2023 TOP A __ 

 

E N T W U R F 

 
 

Verordnung 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen vom _________* 

 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz 

– LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV NRW, S. 516) in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) 

vom 27.11.2012 (GV NRW, S. 622) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Erkelenz 
in seiner Sitzung am 21.06.2023 für die Stadt Erkelenz folgende Verordnung erlassen: 

 
 

§ 1 

Termine 
 

(1) Im Rahmen der Durchführung der Veranstaltungen „19. Kulinarischer Treff“ sowie der 
Herbstmodenschauen durch den Gewerbering Erkelenz e.V. und der „Erkelenzer 

Automobilausstellung“ durch das Medienhaus Aachen dürfen Verkaufsstellen in der 
Kernstadt am Sonntag, dem 24.09.2023, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den 

geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein. 
 

(2) Im Rahmen der Durchführung der Veranstaltung „15. Französischer Markt“ und „Ententreff“ 

durch den Gewerbering Erkelenz e.V. dürfen Verkaufsstellen in der Kernstadt am Sonntag, 
dem 22.10.2023, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit 
Kunden geöffnet sein. 

 

(3) Im Rahmen der Durchführung der städtischen Veranstaltung „Erkelenzer Adventsdorf“ 

gemeinsam mit der Aktion des Gewerberings „Wir warten auf den Nikolaus“ und in 
Kooperation mit der Veranstaltung „Mittelalterliche Burg-Weihnacht“ des Vereins „Freunde 

der Burg e.V.“ dürfen Verkaufsstellen in der Kernstadt am Sonntag, dem 03.12.2023, in der 

Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein. 
 
 

 

§ 2 

Begriff der Kernstadt 
 

„Kernstadt“ im Sinne dieser Verordnung ist der von den Straßen Nordpromenade, Ostpromenade, 
Südpromenade und Westpromenade umschlossene Bereich einschließlich der Kölner Straße bis 

zum Bahnhof. Die an den eingrenzenden Straßen anliegenden Verkaufsstellen werden von der 

Kernstadt miterfasst. 
 
 

 
§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach dieser Verordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig über die 

räumlichen oder zeitlichen Regelungen des § 1 hinaus Verkaufsstellen offen hält. 



 

 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 
€ geahndet werden. 

 

 
§ 4 

In- / Außer - Kraft - Treten 

 
Diese Verordnung tritt am 24.09.2023 in Kraft und am 04.12.2023 außer Kraft. 

 
* Datum der Bekanntmachungsanordnung des Bürgermeisters 



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
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Verfasser:

A 40/455/2023
öffentlich

26.04.2023
Amt 40 Timo Hasch

Ermittlung der Beträge, die die Bezirksausschüsse im Jahr 2023 für ihren Zu-
ständigkeitsbereich in Form von Zuschüssen an Vereine und zur freien Verfü-
gung erhalten
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.06.2023 Haupt- und Finanzausschuss

Tatbestand:
Nach den vom Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung am 26.06.2002 verabschiedeten Richtlinien 
über Umfang und Förderung von Vereinen der Stadt Erkelenz erhalten die Vereine finanzielle Zu-
schüsse in Form von laufenden Zuschüssen, Zuschüssen zur Unterhaltung vereinseigener Sportan-
lagen und investive Förderung, die nach Vorbereitung in den jeweiligen Ausschüssen vom Amt für 
Bildung und Sport anerkannt wurden. Die Höhe der Zuschüsse wurde vom Rat der Stadt Erkelenz 
in seiner Sitzung am 11.12.2019 angepasst.

Aufgrund der Mitgliederzahlen, die unter anderem durch eine Abfrage bei den Bezirksausschuss-
vorsitzenden ermittelt wurden, wurden die Gesamtbeträge für die einzelnen Bezirksausschüsse zur 
Gewährung von laufenden Zuschüssen an die anerkannten Vereine ermittelt. Die Bezirksausschüs-
se entscheiden nun nach den Richtlinien und in eigener Zuständigkeit, ob und in welcher Höhe die 
zur Verfügung gestellten Mittel den anerkannten Vereinen im Gebiet des Bezirksausschusses ge-
währt werden. 

Hierbei soll der Bezirksausschuss seine Entscheidung von den Aktivitäten des Vereins für das Ge-
meinschaftsleben im jeweiligen Zuständigkeitsbereich des Bezirksausschusses abhängig machen.

Beschlussentwurf:
„Die nach den Richtlinien über Umfang der Förderung von Vereinen der Stadt Erkelenz entspre-
chend der Anlagen ermittelten Zuschüsse werden den Bezirksausschüssen gemäß der beigefügten 
Aufstellung als Gesamtbetrag gewährt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 46.179,50 €.

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan bei den Produktsach-
konten 040100 531700 und 080200 531700 zur Verfügung.
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Anlagen:
Aufstellungen der ermittelten Zuschüsse 



Anlage zur Beschlussvorlage A… Haupt- und Finanzausschuss

hier: Aufstellung über die errechneten Gesamtzuschüsse zur Förderung von

Vereinen und zur freien Verfügung für die jeweiligen Bezirksausschüsse

Bezirksausschuss Betrag zur zusätzl. Gesamt-

Förderung Betrag zur betrag

anerkannter freien

Vereine Verfügung

Euro Euro

Erkelenz - Mitte 8.460,00 €           10.487,50 €               18.947,50 €      
2.928,00 €           2.630,00 €                  5.558,00 €         

1.311,00 €           1.042,50 €                  2.353,50 €         

Granterath/Hetzerath 1.647,00 €           1.706,50 €                  3.353,50 €         

Holzweiler/ Immerath 1.647,00 €           1.138,50 €                  2.785,50 €         

Keyenberg/Venrath/Borschemich 1.728,00 €           2.003,50 €                  3.731,50 €         

1.464,00 €           1.249,50 €                  2.713,50 €         

1.800,00 €           2.053,00 €                  3.853,00 €         
1.743,00 €           1.140,50 €                  2.883,50 €         

22.728,00 €        23.451,50 €               46.179,50 €    

Lövenich

Schwanenberg

Gesamtsumme

Gerderath

Golkrath

Kückhoven



Hier: Aufstellung der anerkannten Vereine und Ermittlung der Beträge, die die Bezirksausschüsse für ihren Zuständigkeitsbereich in Form

von Zuschüssen an Vereine und zur freien Verfügung erhalten.

Bezirksausschuss Erkelenz - Mitte

Verein, Name, Sitz

Vereins

satzung

 ja/nein

Gemein

nützig 

FinA

 ja/nein

Mitglieder

 Sportverein 

aktiv bis

 18 J.

x 3,00

 Euro

Mitglieder

 Verein 

aktiv

x Sockel-

betrag 

Euro  Betrag Euro 

Han Kook Erkelenz e.V. ja ja 31 3,00 €                0 0 93,00 €

Judo-Club Erkelenz e.V. ja ja 30 3,00 €                0 0 90,00 €

Erkelenzer Volleyball Verein 2000 ja ja 116 3,00 €                0 0 348,00 €

Tennis-Club Blau-Weiß 1912 Erkelenz e.V. ja ja 85 3,00 €                0 0 255,00 €

Basketballcentrum Erkelenz 2000 e.V. ja ja 1 3,00 €                0 0 3,00 €

Reit- und Fahrverein Erkelenz e.V. ja ja 53 3,00 €                0 0 159,00 €

1. Badmintonclub Erkelenz1987 e.V. ja ja 49 3,00 €                0 0 147,00 €

Turnverein Erkelenz 1860 e. V. ja ja 1055 3,00 €                0 0 3.165,00 €

DLRG Ortsgruppe Erkelenz e.V. ja ja 181 3,00 €                0 0 543,00 €

Sportclub 09 Erkelenz e.V. ja ja 205 3,00 €                0 0 615,00 €

Postsportverein Erkelenz 1972 e.V. ja ja 85 3,00 €                0 0 255,00 €

Judo Team Erkelenz e.V. ja ja 25 3,00 €                0 0 75,00 €

Budo-Club Erkelenz e.V.                     ja ja 71 3,00 €                0 0 213,00 €

Kneipp-Vereine.e.V. ja ja 9 3,00 €                0 0 27,00 €

TSG Erkelenz e.V. ja ja 45 3,00 €                0 0 135,00 €

Schachfreunde Erkelenz e.V. ja ja 14 3,00 €                0 0 42,00 €

FC Dynamo Erkelenz 2014 ja ja 12 3,00 €                0 0 36,00 €

Ski- und Freizeitclub ja Ja 2 3,00 €                0 0 6,00 €

Erkelenzer Radsport Club ja ja 4 3,00 €                0 0 12,00 €

Bowlingverein Blau-Weiß Erkelenz 84 e.V. ja ja 3 3,00 €                0 0 9,00 €

Krav Maga Erkelenz e.V. ja ja 4 3,00 €                0 0 12,00 €

Anlage zur Beschlussvorlage A ...     Haupt- und Finanzausschuss am 15.06.2023



Kontrapunkt e.V. ja ja 0 0 67 120,00 €           120,00 €            

Senioren-Initiative Erkelenz e.V.-S.I.E. ja ja 0 0 27 90,00 €             90,00 €               

Bürgergemeinschaft Flachsfeld e.V. ja ja 0 0 100 150,00 €           150,00 €            

Dorfgemeinschaft Bellinghoven ja ja 0 0 371 240,00 €           240,00 €            

Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 e.V. ja ja 0 0 345 240,00 €           240,00 €            

Folklore-Club Rjabinuschka.V. 1992 ja ja 0 0 16 90,00 €             90,00 €               

Imkerverein Erkelenz ja ja 0 0 36 90,00 €             90,00 €               

Kinderchor St.Lambertus ja ja 0 0 50 120,00 €           120,00 €            

Kirchenchor Caecilia St.Lambertus ja ja 0 0 44 120,00 €           120,00 €            

Städt. Gesangverein 1943 e.V. Erkelenz ja ja 0 0 37 90,00 €             90,00 €               

Städt. Musikverein Erkelenz e.V. ja ja 0 0 121 150,00 €           150,00 €            

Chöre ev. Kirchengemeinde Erkelenz ja ja 0 0 46 120,00 €           120,00 €            

Pfadfinder Erkelenz ja ja 0 0 77 120,00 €           120,00 €            

Schützenbruderschaft "Unserer lieben Frau" ja ja 0 0 59 120,00 €           120,00 €            

Seniorensport Erkelenz 1981 e.V. ja ja 0 0 98 120,00 €           120,00 €            

rejoising e.V. ja ja 0 0 38 120,00 €           120,00 €            

Bürgergemeinschaft Oerather Mühlenfeld ja ja 0 0 73 120,00 €           120,00 €            

8.460,00 €

Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung

Ort

Einwohnerzahl 

am 31.03.2022 x 0,50 Euro Betrag Euro

Erkelenz 20.316 0,50 €                                10.158,00 €

Bellinghoven 380 0,50 €                                190,00 €

Oerath 279 0,50 €                                139,50 €

20.975 Gesamt 10.487,50 €

8.460,00 €

Gesamtbetrag 18.947,50



Bezirksausschuss Gerderath

Verein, Name, Sitz

Vereins

satzung

 ja/nein

Gemein

nützig 

FinA

 ja/nein

Mitglieder

 Sportverein 

aktiv bis

 18 J.

x 3,00

 Euro

Mitglieder

 Verein 

aktiv

x Sockel-

betrag 

Euro  Betrag Euro 

Grün-Weiß "Sparta" Gerderath e.V. ja ja 123 3,00 €                0 0 369,00 €

TV Gerderhahn 1933 e.V. ja ja 25 3,00 €                0 0 75,00 €

DLRG Ortsgruppe Gerderath e.V. ja ja 366 3,00 €                0 0 1.098,00 €

BC 71 Mantinell Erkelenz ja ja 2 3,00 €                0 0 6,00 €

Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Gerderath ja ja 0 0 15 90,00 €             90,00 €               

VdK Ortsverein Gerderath ja ja 0 0 302 240,00 €           240,00 €            

Trommler-u.Pfeiferkorps 1933 Gerder. E.V ja ja 0 0 28 90,00 €             90,00 €               

St.Christophorus Schützenbruderschaft Gerder. ja ja 0 0 67 120,00 €           120,00 €            

St. Hubertus Schützenbruderschaft Gerderhahn ja ja 0 0 50 120,00 €           120,00 €            

Kath. Frauengem. Gerderath ja ja 0 0 210 210,00 €           210,00 €            

Gartengemeinschaft Gerderath e.V. ja ja 0 0 27 90,00 €             90,00 €               

Tanz- und Musikfreunde Gerderath e.V. ja ja 0 0 25 90,00 €             90,00 €               

Karnevalsgesellschaft Gerderhahn ja ja 0 0 110 150,00 €           150,00 €            

Ortsgemeinschaft Gerderath ja ja 0 0 14 90,00 €             90,00 €               

Weihnachtsdorf Gerderhahn e.V. ja ja 0 0 30 90,00 €             90,00 €               

 Gesamt 2.928,00 €

Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:

Ort

Einwohnerzahl 

am 31.03.2022 x 0,50 Euro Betrag Euro

Gerderath 4.582 0,50 €                                2.291,00 €

Gerderhahn 587 0,50 €                                293,50 €

Vossem 78 0,50 €                                39,00 €

Moorheide 14 0,50 €                                7,00 €

5.261 gesamt 2.630,50 €

2.928,00 €

Gesamtbetrag 5.558,50 €



Bezirksausschuss Golkrath

Verein, Name, Sitz

Vereins

satzung

 ja/nein

Gemein

nützig 

FinA

 ja/nein

Mitglieder

 Sportverein 

aktiv bis

 18 J.

x 3,00

 Euro

Mitglieder

 Verein 

aktiv

x Sockel-

betrag 

Euro  Betrag Euro 

Spielverein 1930 Golkrath e.V. ja ja 34 3,00 €                0 0 102,00 €

Radsportverein Viktoria Erkelenz-Hoven e.V. ja ja 19 3,00 €                0 0 57,00 €

 TC Schwarz-Weiß Golkrath e.V. ja ja 4 3,00 €                0 0 12,00 €

Power Pänz e.V. ja ja 0 0 140 150,00 €           150,00 €            

Verein d. Freunde u. Förderer der kath.GS Houverath ja ja 0 0 58 120,00 €           120,00 €            

Trommler-u.Pfeiferkorps 1960 Houverath e.V. ja ja 0 0 31 90,00 €             90,00 €               

Karnevalsgesellschaft Knallköpp Golkrath e.V. ja ja 0 0 120 150,00 €           150,00 €            

St. Laurentius Schützenbruderschaft Houverath e.V. ja ja 0 0 200 180,00 €           180,00 €            

Kath.Kapellengemeinde St. Josef Matzerath e.V. ja ja 0 0 105 150,00 €           150,00 €            

Förderverein Dorfkirche St.Laurentius Houverath ja ja 0 0 101 150,00 €           150,00 €            

St. Stephanus Schützenbrüderschaft 1862 Golkrath e.V. ja ja 0 0 148 150,00 €           150,00 €            

1.311,00 €

Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung

Ort

Einwohnerzahl 

am 31.03.2022 x 0,50 Euro Betrag Euro

Golkrath 952 0,50 €                                476,00 €

Houverath 662 0,50 €                                331,00 €

Matzerath 403 0,50 €                                201,50 €

Hoven 68 0,50 €                                34,00 €
2085 gesamt 1.042,50 €

1.311,00 €

Gesamtbetrag 2.353,50



Bezirksausschuss Granterath/Hetzerath

Verein,Name,Sitz

Vereins

satzung 

ja/nein

Gemein

nützig 

FinA

 ja/nein

Mitglieder

 Sportverein

 aktiv bis

 18 J.

X 3,00

 Euro

Mitglieder

 Verein

 Aktiv

x Sockel

betrag

 Euro Betrag Euro

Verein für Rasensport e.V. Granterath 1919 ja ja 0 3,00 €                0 0 0,00 €

Turnverein 1910 Granterath e.V. ja ja 253 3,00 €                0 0 759,00 €

TUS Herta Hetzerath 1920 e.V. ja ja 17 3,00 €                0 0 51,00 €

TTC 1979 Hetzerath e.V. ja ja 9 3,00 €                0 0 27,00 €

Verein für Umwelt und Naturschutz Granterath e.V. ja ja 0 0 20 90,00 €             90,00 €               

Interessengemeinschaft Hetzerath 1939 e.V. ja ja 0 0 85 120,00 €           120,00 €            

Elterninitiative Hetzerath e.V. ja ja 0 0 14 90,00 €             90,00 €               

St.Josef Schützenbruderschaft zu Hetzerath e.V. ja ja 0 0 41 120,00 €           120,00 €            

Kirchenchor Cäcilia Hetzerath Pfarre St.Josef Erkelenz-Hetzerath ja ja 0 0 40 90,00 €             90,00 €               

Musikverein St. Josef Hetzerath ja ja 0 0 35 90,00 €             90,00 €               

My Verein Hetzerath ja ja 0 0 50 120,00 €           120,00 €            

Musikverein Granterath e.V. ja ja 0 0 30 90,00 €             90,00 €               

Gesamt 1.647,00 €

Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung

Ort

Einwohnerzahl

31.03.2022 x 0,50 Euro Betrag Euro

Granterath 1.346 0,50 €                                673,00 €

Hetzerath 1.534 0,50 €                                767,00 €

Genehen, Scheidt, Commerden 107 0,50 €                                53,50 €

Tenholt 426 0,50 €                                213,00 €

3.413 Gesamt 1.706,50 €

1.647,00 €

Gesamtbetrag 3.353,50 €



Bezirksausschuss Holzweiler/Immerath

Verein,Name,Sitz

Vereins

satzung

 ja/nein

Gemein

nützig

 FinA

 ja/nein

Mitglieder

 Sportverein

 aktiv bis

 18 J.

X 3,00

Euro

Mitglieder

 Verein

 aktiv

x Sockel

betrag

 Euro Betrag Euro

Sportverein 1920 Holzweiler e.V. ja ja 35 3,00 €                0 0 105,00 €

Spielverein Immerath ja ja 114 3,00 €                0 0 342,00 €

Dorfgemeinschaft Holzweiler e.V. ja ja 0 0 200 180,00 €           180,00 €

St.Sebastianus Schützenbruderschaft Holzweiler e.V. ja ja 0 0 460 300,00 €           300,00 €
Pfadfinderinnen St.Georg Stamm Immerath ja ja 0 0 26 90,00 €             90,00 €

KG Immerath Seckschürger e.V. ja ja 0 0 69 120,00 €           120,00 €

DRK Ortsverein Holzweiler e.V. ja ja 0 0 11 90,00 €             90,00 €

St.Sebastianus Schützenbruderschaft Immerath e.V. ja ja 0 0 118 150,00 €           150,00 €

Holzwiller Klüngel e.V. ja ja 0 0 20 90,00 €             90,00 €

Seilerdorf-Treff e.V. Holzweiler ja ja 0 0 28 90,00 €             90,00 €

Verein zur Förderung der Gemeinschaft e.V. ja ja 0 0 14 90,00 €             90,00 €

Gesamt 1.647,00 €

Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:

Ort

Einwohnerzahl

 31.03.2022 x 0,50 Euro Betrag Euro

Holzweiler 1.419 0,50 €                                709,50 €

Immerath 11 0,50 €                                5,50 €

Immerath (neu) 846 0,50 €                                423,00 €

Lützerath 1 0,50 €                                0,50 €

2.277 Gesamt 1.138,50 €

1.647,00 €

Gesamtbetrag 2.785,50 €



Bezirksausschuss Keyenberg/Venrath/Borschemich

Verein,Name,Sitz

Vereins

satzung

 ja/nein

Gemein

nützig

 FinA 

ja/nein

Mitglieder 

Sportverein

 aktiv bis

 18 J.

X 3,00 

Euro

Mitglieder 

Verein

aktiv

x Sockel

betrag

 Euro Betrag Euro

Spielverein Schwarz Gelb Venrath e.V ja ja 83 3,00 €                0 0 249,00 €

SV Niersquelle Kuckum 1927 e.V. ja ja 35 3,00 €                0 0 105,00 €

Turn-und Spielverein Keyenberg 1911 e.V. ja ja 28 3,00 €                0 0 84,00 €

St.Josef Schützenbruderschaft Venrath e.V. ja ja 0 0 302 240,00 €           240,00 €

St. Sebastianus- Schützenbruderschaft Keyenberg e.V. ja ja 0 0 168 180,00 €           180,00 €

St. Martinus Schützenbruderschaft Borschemich1636 e.V. ja ja 0 0 163 180,00 €           180,00 €

Karnevalsgesellschaft ,,Venroder Wenk" ja ja 0 0 241 210,00 €           210,00 €

St.Antonius.Schützenbruderschaft Kuckum 1909 e.V. ja ja 0 0 312 240,00 €           240,00 €

KG Grubenrandpiraten e.V. ja ja 0 0 138 150,00 €           150,00 €

Angelfreunde Kuckum e.V. ja ja 0 0 8 90,00 €             90,00 €

Gesamt 1.728,00 €

Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung

Ort

Einwohnerzahl

 31.03.2022 x 0,50 Euro Betrag Euro

Keyenberg alt/neu 639 0,5 319,50 €

Berverath alt/neu 126 0,5 63,00 €

Unterwestrich alt/neu 58 0,5 29,00 €

Oberwestrich alt/neu 56 0,5 28,00 €

Venrath 910 0,5 455,00 €

Kaulhausen 223 0,5 111,50 €

Kuckum alt/neu 574 0,5 287,00 €

Mennekrath 176 0,5 88,00 €

Neuhaus 169 0,5 84,50 €

Terheeg 255 0,5 127,50 €

Wockerath 258 0,5 129,00 €

Borschemich 563 0,5 281,50 €

4007 Gesamt 2.003,50 €

1.728,00 €

Gesamtbetrag 3.731,50 €



Bezirksausschuss Kückhoven

Verein,Name,Sitz

Vereins

satzung

 ja/nein

Gemein

nützig

 FinA

ja/nein

Mitglieder

Sportverein

 aktiv bis

 18 J. X  3,00 Euro

Mitglieder

 Verein

aktiv

x Sockel

betrag 

Euro Betrag Euro

Schießsportverein (Sportschützen) Kückhoven e.V. ja ja 8 3,00 €                0 0 24,00 €

TUS Germania Kückhoven 1912 e.V. ja ja 310 3,00 €                0 0 930,00 €

St.Sebastianus Bruderschaft 1664 Kückhoven ja ja 0 0 393 240,00 €           240,00 €

Kückhovener Karnevalsgesellschaft ,,De Japstöck" ja ja 0 0 200 180,00 €           180,00 €

Trommler- und Pfeiffercorps 1952 Kückhoven ja ja 0 0 30 90,00 €             90,00 €

Gesamt 1.464,00 €

Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:

Ort

Einwohner

zahl

31.03.2022 x 0,50 Euro Betrag Euro

Kückhoven 2.499 0,50 €                                1.249,50 €

1.464,00 €

Gesamt 2.713,50 €



Bezirksausschuss Lövenich

Verein,Name,Sitz

Vereins

satzung

 ja/nein

Gemein

nützig

 FinA

 ja/nein

Mitglieder 

Sportverein

 aktiv bis

 18 J. X 3,00 Euro

Mitglieder 

Verein

 aktiv

x Sockel

betrag

 Euro Betrag Euro

Tennisclub Lövenich e.V. ja ja 51 3,00 €                0 0 153,00 €

Spiel.- und Turnverein Lövenich 1919 e.V. ja ja 79 3,00 €                0 0 237,00 €

Spiel-und Sportverein Viktoria 1919 e.V. Katzem ja ja 30 3,00 €                0 0 90,00 €

Trommler-und Pfeiferkorps 1925 Katzem e.V. in Erkelenz ja ja 0 0 34 90,00 €             90,00 €               

Karnevalsgesellschaft Katzeköpp Katzem 1857 e.V. ja ja 0 0 96 120,00 €           120,00 €            

VDK Ortsverband Katzem ja ja 0 0 83 120,00 €           120,00 €            

Volkstümliches Theater Nysterbachbühne 1999 e.V. ja ja 0 0 103 150,00 €           150,00 €            

VDK Ortsverband Lövenich ja ja 0 0 220 210,00 €           210,00 €            

Instrumental-Musikverein 1913 e.V. Lövenich ja ja 0 0 59 120,00 €           120,00 €            

Trommler-und Pfeiferkorps 1951 Lövenich e.V. ja ja 0 0 42 120,00 €           120,00 €            

MGV Concordia 1848 Lövenich e.V. ja ja 0 0 42 120,00 €           120,00 €            

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lövenich e.V. ja ja 0 0 67 120,00 €           120,00 €            

Karnevalsgesellschaft Hoppesäck 1861 e.V. ja ja 0 0 108 150,00 €           150,00 €            

Gesamt 1.800,00 €

Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:

Ort

Einwohner

zahl 

31.03.2022 x 0,50 Euro Betrag Euro

Lövenich 2.827 0,50 €                                1.413,50 €

Katzem 1.152 0,50 €                                576,00 €

Kleinbouslar 127 0,50 €                                63,50 €

4.106 Gesamt 2.053,00 €

1.800,00 €

Gesamtbetrag 3.853,00 €



Bezirksausschuss Schwanenberg

Verein,Name,Sitz

Vereins

satzung

 ja/nein

Gemein

nützig

 FinA

 ja/nein

Mitglieder

 Sportverein

aktiv bis 

18 J.

X  3,00

 Euro

Mitglieder

 Verein

 aktiv

x Sockel

 betrag

Euro

Betrag

 Euro

TV 1924 Schwanenberg e.V. ja ja 185 3,00 €                0 0 555,00 €

Spielverein Schwarz-Weiß Schwanenberg e.V. ja ja 236 3,00 €                0 0 708,00 €

Eine Welt Tisch Schwanenberg e.V. ja ja 0 0 9 90,00 €             90,00 €               

Ev.Kirchenchor Schwanenberg ja ja 0 0 115 150,00 €           150,00 €            

Posaunenchor Schwanenberg e.V. ja ja 0 0 45 120,00 €           120,00 €            

Genhofer Heimatverein e.V. ja ja 0 0 98 120,00 €           120,00 €            

Gesamt 1.743,00 €

Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung

Ort

Einwohnerzahl

31.03.2022 x 0,50 Euro Betrag Euro

Schwanenberg Grambusch Lentholt 1.681 0,50 €                                840,50 €

Geneiken 272 0,50 €                                136,00 €

Genhof 217 0,50 €                                108,50 €

Genfeld 111 0,50 €                                55,50 €

2.281 Gesamt 1.140,50 €

1.743,00 €

Gesamtbetrag 2.883,50 €



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaf-
ten/Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/615/2023
öffentlich

10.05.2023
Amt 20 Gorgina Mertins

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Betriebes gewerblicher Art 
"Sportstätten der Stadt Erkelenz"
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.06.2023 Haupt- und Finanzausschuss
21.06.2023 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Bei dem Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten der Stadt Erkelenz“ (vorher „Bäderbetrieb der 
Stadt Erkelenz“) handelt es sich um ein nicht wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der Bestim-
mungen des § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW, welches als Betrieb gewerblicher Art (BgA) nach den Vor-
schriften des Umsatzsteuergesetzes bzw. Körperschaftssteuergesetzes zu führen ist.

Zur Erfüllung steuerlicher Auflagen im Zusammenhang mit der Einbringung gewillkürten Betriebs-
vermögens, wurden ursprünglich zwei Hallenbäder und ein Freibad zu einem einheitlichen Bäder-
betrieb zusammengefasst.

Am 14.05.1986 hat der Rat beschlossen, die von der Stadt Erkelenz gehaltenen Anteile am Grund-
kapital der Westdeutschen Licht- und Kraftwerke AG und den Anteil am Stammkapital der Kreis-
werke Heinsberg in das Betriebsvermögen des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz einzulegen. Zwi-
schenzeitlich wurde die Beteiligung an der WLK AG an die NVV AG veräußert. Mit dem Verkaufserlös 
hat die Stadt sich bei der NVV AG still beteiligt. Die aus der stillen Beteiligung zufließenden Zinsen 
und die Dividendenanteile aus der Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH sind beschluss-
gemäß beim Bäderbetrieb zu vereinnahmen und es ist eine Gewinnermittlung mittels Bestands-
vergleich (§ 5 EStG) durchzuführen.

In 2020 ist der BgA „Bäderbetrieb“ um den Sportpark „Niersstadion“ erweitert worden. Hierdurch 
erfolgte die Umbenennung des Betriebes gewerblicher Art in „Sportstätten der Stadt Erkelenz –
BgA-“ Der Sportpark umfasst insbesondere den Betrieb eines Rasenplatzes, eines Kunstrasenplat-
zes sowie den dazugehörigen Umkleideräumen. Die Inbetriebnahme dieser Sportanlagen erfolgte 
im September 2021.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG, Aachen, wurde 
mit der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragt. Der Jahresabschluss der Sportstätten zum 
31. Dezember 2022 wurde zwischenzeitlich aufgestellt und von den Wirtschaftsprüfern geprüft. Die 
Prüfungsgesellschaft hat am 04. Mai 2023 folgende Prüfungsbescheinigung erteilt:
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„Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung – des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der 
einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die 
von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, 
die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns 
erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlus-
ses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den einschlägigen Bestimmungen 
des Gemeinderechts liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Betriebes gewerb-
licher Art.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von 
Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben 
zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Würdigung der Plausibilität 
der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitge-
wirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer 
gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine 
Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen 
und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen."

Die Bilanz ist zum 31. Dezember 2022 in Aktiva und Passiva mit 79.806.494,52 Euro (Vorjahr = 
77.561.877,54 Euro) ausgeglichen. Der Jahresüberschuss beträgt laut Gewinn- und Verlustrech-
nung 2.289.718,80 Euro (Vorjahr = 2.036.324,79 Euro).

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„1. Die Bilanz des Betriebes gewerblicher Art „Sportstätten der Stadt Erkelenz“ zum 31. Dezem-

ber 2022, abschließend in Aktiva und Passiva mit 79.806.494,52 Euro, wird festgestellt.

2.

3.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Sportstätten der Stadt Erkelenz zum 31. Dezember 
2022, abschließend mit einem Jahresüberschuss von 2.289.718,80 Euro (Erträge 
5.402.100,74 Euro, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.049.140,96 Euro, Aufwendun-
gen 2.063.240,98 Euro), wird festgestellt.

Der Jahresüberschuss von 2.289.718,80 Euro wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

4. Dem Bürgermeister wird aufgrund der Prüfungsbescheinigung der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG,  Aachen, vom 04. Mai 2023 Entlas-
tung erteilt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Sportstätten der Stadt Erkelenz - Jahresabschluss 2022
mit Bilanz zum 31.12.2022 sowie Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. – 31.12.2022



Anlage 1

Sportstätten der Stadt Erkelenz 
Erkelenz 
-BgA-

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVAAKTIVA

Voijahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen

4.319.353,75I. Widmungskapital 4.319.353,75
1.434,50 2.867,50

2.250.199,55II. Kapitalrücklage 2.250.199,55
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden 

und Außenanlagen
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Gewinnrücklagen 
1. Andere Gewinnrücklagen 56.196.357,33 53.906.638,534.845.085,34

2.422.726,00
53.562,02

4.647.593,84
2.026.237,00

47.211,52
951.943,59

IV. Bilanzgewinn 13.252.785,00 13.252.785,00
76.018.695,63 73.728.976,830,00

7.321.373,36 7.672.985,95

B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN 3.614.688,00III. Finanzanlagen 
1. Beteiligungen

3.456.956,00
46.016.270,00 46.016.270,00
53.339.077,86 53.692.123,45

C. RÜCKSTELLUNGEN

B. UMLAUFVERMÖGEN 1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

242.655,00
44.179,94

100.829,00
38.856,55

I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

286.834,94 139.685,55
21.542,87 21.236,06

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht
4. Sonstige Vermögensgegenstände

D. VERBINDLICHKEITEN
0,00 52.528,72

22.324.647,8324.271.361,47 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen

2. Sonstige Verbindlichkeiten
30.518,11
13,489,84

74.660,83
3.866,33891.031,28

1.282.286,35
789.392,64
681.948,84 44.007,95 78.527,16

26.444.679,10 23.848.518,03
26.466.221,97 23.869.754,09

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.194,69 0,00

79.806.494,52 77.561.877,5479.806.494,52 77.561.877,54



Anlage 2

Sportstätten der Stadt Erkelenz 

Erkelenz 

-BgA-

Gewinn- und Verlustrechnung 

für die Zeit vom

1. Januar bis 31. Dezember 2022

Vorjahr

EUREUREUREUR

368.470,94

16.121,76

52.836,64

528.038,43

3.161,70

20.602,97

1. Umsatzerlöse

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

4. Sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- 

und Betriebsstoffe

6. Personalaufwand

24.535,4130.657,98

799.735,20811.527,83a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwen

dungen für Altersversorgung

- davon für Altersversorgung:

EUR 61.200,55 (i.V. EUR 62.889,58)

225.020,07226.862,38

1.024.755,271.038.390,21

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögens

gegenstände des Anlage

vermögens und Sachanlagen

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

379.607,30403.380,73

590.090,96590.812,06

4.468.884,444.657.412,689. Erträge aus Beteiligungen

11. Sonstige Zinsen und 

ähnliche Erträge

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

14. Steuern vom Einkommen 

und vom Ertrag

103.266,39

5.266,00

192.884,96

0,00

950.715,271.049.140,96

2.034.609,96

1.714,83

2.289.718,8015. Ergebnis nach Steuern

16. Erstattete sonstige Steuern 0,00

2.036.324,792.289.718,8017. Jahresüberschuss

13.252.785,0013.252.785,0018. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

19. Einstellung in die Gewinnrücklagen

a) in andere Gewinnrücklagen 2.036.324,792.289.718,80

13.252.785,0013.252.785,0020. Bilanzgewinn



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaf-
ten/Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/616/2023
öffentlich

08.05.2023
Amt 20 Gorgina Mertins

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Betriebes gewerblicher Art - Antei-
le an Personengesellschaften - der Stadt Erkelenz
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.06.2023 Haupt- und Finanzausschuss
21.06.2023 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Die Stadt Erkelenz führt als Rechtsträger den Betrieb gewerblicher Art - Anteile an Personengesell-
schaften -, dessen gesetzlicher Vertreter der Bürgermeister der Stadt Erkelenz ist. Der Betrieb ge-
werblicher Art (BgA) wird durch die Kommanditbeteiligung der Stadt Erkelenz an der Grundstücks- 
und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co KG begründet. Der BgA gehört zum 
Kreis der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Erkelenz.

Wenn eine juristische Person des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand) eine Tätig-
keit ausübt, die mit einer gewerblichen Tätigkeit vergleichbar ist, wird von einem BgA gesprochen. 
Als ein BgA gilt jede Einrichtung zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen, die die juristische Per-
son des öffentlichen Rechts unterhält. Die wirtschaftliche Betätigung muss für die juristische Per-
son des öffentlichen Rechts in Bezug auf ihre Gesamttätigkeit von Gewicht sein. Hiervon ist auszu-
gehen, wenn der Jahresumsatz aus dem Betrieb gewerblicher Art nachhaltig einen Betrag von 
45.000,00 Euro übersteigt. Liegt ein BgA vor, sind die Einnahmen steuerpflichtig.

Die Steuerberatungsgesellschaft ZENTAUR- Consoir & Houben PartG mbB, Erkelenz, wurde mit der 
Erstellung des Jahresabschlusses 2022 beauftragt. Der Jahresabschluss des Betriebes gewerbli-
cher Art - Anteile an Personengesellschaften - zum 31. Dezember 2022 wurde zwischenzeitlich auf-
gestellt und von den Wirtschaftsprüfern geprüft. 
Die Steuerberatungsgesellschaft hat am 05. Mai 2023 nachstehend genannte Prüfungsbescheini-
gung erteilt:

„Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang – der Stadt Erkelenz – BgA Anteile an Personengesellschaften 
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages / der Satzung 
erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher, das Anlageverzeichnis und die 
uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht ge-
prüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.
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Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages / der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer 
zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die 
Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundla-
ge der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden.“

Die Bilanz ist zum 31. Dezember 2022 in Aktiva und Passiva mit 9.755.108,42 Euro (Vorjahr = 
9.098.023,43 Euro) ausgeglichen. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Überschuss 
von 764.330,83 Euro (Vorjahr = 1.189.717,69 Euro) ab.

Im Rahmen der Gesellschafterversammlung der „Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der 
Stadt Erkelenz mbH & Co. KG“ am 18. April 2023 hat die Geschäftsführung vorgeschlagen, aus dem 
Gewinnvortrag und dem Jahresüberschuss 2022 einen Betrag von brutto 250.000 Euro an die 
Kommanditistin, der Stadt Erkelenz, auszuzahlen. Diesem Vorschlag ist die Gesellschafterver-
sammlung einstimmig gefolgt.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„ 1. Die Bilanz des BgA - Anteile an Personengesellschaften - der Stadt Erkelenz zum 31. De-

zember 2022, abschließend in Aktiva und Passiva mit 9.755.108,42 Euro, wird festgestellt.

  2. Die Gewinn- und Verlustrechnung des BgA - Anteile an Personengesellschaften -  der Stadt 
Erkelenz zum 31. Dezember 2022, abschließend mit einem Jahresüberschuss von 
764.330,83 Euro (Erträge 907.084,99 Euro, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
142.754,16 Euro, Aufwendungen 0,00 Euro), wird festgestellt.

  3. Aus dem Gewinnvortrag und dem Jahresüberschuss 2022 wird ein Betrag von brutto 
250.000 Euro zum 30.06.2023 an die Stadt Erkelenz ausgezahlt.

  4. Dem Bürgermeister wird aufgrund der Prüfungsbescheinigung der Steuerberatungsge-
sellschaft ZENTAUR- Consoir & Houben PartG mbB, Erkelenz, vom 05. Mai 2023 Entlastung 
erteilt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Ertrag/Einzahlung von brutto 250.000 Euro.

Anlagen:
Steuerbilanz zum 31.12.2022 – BgA Anteile an Personengesellschaften –
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022



Steuerbilanz zunn 31.12.2022
Stadt Erkelenz- BgA Anteile an Personengesellschaften Johannismarkt 17,41812 Erkelenz

PASSIVAAKTIVA
Vorjahr 2021Geschäftsjahr 2022Geschäftsjahr 2022 Vorjahr 2021

EUREUREUREUR

A. EigenkapitalA. Anlagevermögen

818.067,01818.067,01I. Gezeichnetes KopHolL Flnanzanlogen

8.755.108,421. Beteiligungen 9.098.023,43 5.559.208,836.498.926,52II. Gewlnnvortrag

1.189.717,698.081.324,36764.330,83III. JohresQberechuss

B. Rückstellungen

172.911,38124.561,761. Steuerrückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1.358.118,521.549.222,301. sonstige Verbindlichkeiten

9.098.023,439.755.108,42Summe PASSIVA9.755.108,42 9.098.023,43Summe AKTIVA

Erkelenz, den 5. Mai 2023

Stftphan Muckel
Bürgermeister der Stadt Erkelenz

Seite 1



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadt Erkelenz - BgA Anteile an Personengesellschaften Johannismarkt 17,41812 Erkelenz

Vorjahr 2021Geschäftsjahr 2022

EUREUREUR

1. Gesamtleistung 0,000,00

1.412.445,07907.084,992. Erträge aus Beteiligungen

3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 222.727,38142.754,16

1.189.717,694. Ergebnis nach Steuern 764.330,83

1.189.717,69764.330,835. JahresQberschuss

Seite 1



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaf-
ten/Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/618/2023
öffentlich

23.05.2023
Amt 20 Kämmerer Norbert 
Schmitz

Zuleitung des Jahresabschlussentwurfes 2022 der Stadt Erkelenz und des La-
geberichtes gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.06.2023 Haupt- und Finanzausschuss
21.06.2023 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Entwurf des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr 2022 wurde gem. § 95 Abs. 5 
GO NRW formgerecht am 03. Mai 2023 vom Stadtkämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister am 
gleichen Tag bestätigt. Nach § 95 Abs. 5 S. 2 GO NRW hat der Bürgermeister den von ihm bestätig-
ten Entwurf des Jahresabschlusses 2022 und des Lageberichtes dem Rat zur Feststellung zuzulei-
ten.

Mit der Zuleitung des Jahresabschlussentwurfes und des Lageberichtes an den Rat wird das for-
melle Verfahren zur Prüfung eingeleitet. Der Rat übergibt den Entwurf des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes dem Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft 
den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeinde unter Einbezug des Prüfungsberichtes 
gem. § 59 Abs. 3 GO NRW. Er bedient sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung gem. § 102 Abs. 1 
GO NRW. Nach erfolgter Prüfung gibt der Rechnungsprüfungsausschuss auf der Grundlage des 
Prüfungsergebnisses eine Empfehlung zur Beschlussfassung über den Jahresabschlussentwurf 
2022 und des dazugehörigen Lageberichtes. Der Rat stellt schließlich den durch den Rechnungs-
prüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss und Lagebericht bis spätestens zum 31. Dezember 
2023 durch Beschluss fest. Gleichzeitig beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses 
oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages (§ 96 Abs. 1 GO NRW).

Kämmerer Schmitz wird die wichtigsten Eckdaten des Jahresabschlussentwurfes in der Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses am 15.06.2023 vorstellen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„1. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 und des Lageberichtes ist vom Bürgermeister 

formgerecht zugeleitet worden.
 2. Gem. § 59 Absatz 3, Satz 1 GO NRW wird der Entwurf des 2022er-Jahresabschlusses und des 

dazugehörigen Lageberichtes zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwie-
sen.“
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Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Entwurf des Jahresabschlusses 2022 (wird unmittelbar der örtlichen Rechnungsprüfung zugeleitet)



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaf-
ten/Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/617/2023
öffentlich

08.05.2023
Amt 20 Marc van der Werf

Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 
31.12.2022
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.06.2023 Haupt- und Finanzausschuss
21.06.2023 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Grundsätzlich besteht für Kommunen gemäß § 116 GO NRW die Pflicht zur Aufstellung eines Ge-
samtabschlusses jeweils zum 31.12. des vorangegangenen Jahres. Der § 116 a GO NRW befreit je-
doch seit dem 01.01.2019 die Kommunen von der Aufstellungspflicht, soweit die gesetzlichen Vor-
gaben erfüllt sind und der Rat einen entsprechenden Beschluss fasst.

Mit Ratsbeschluss vom 27.02.2019 wurde entschieden auf die künftige Aufstellung von Gesamtab-
schlüssen zu verzichten, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Auf die sei-
nerzeitige Sitzungsvorlage wird verwiesen. Seinerzeit wurde bereits darauf hingewiesen, dass die 
Beschlussfassung für das jeweilige Jahr jeweils separat erfolgen muss.

Nunmehr steht die Beschlussfassung für den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses 
zum 31.12.2022 an. Von den dafür gemäß § 116 a Absatz 1 GO NRW notwendigen Voraussetzungen 
müssen zwei der drei nachfolgenden Kriterien jeweils zum Abschlussstichtag, dem 31.12.2022, 
sowie dem vorhergehenden Abschlussstichtag, dem 31.12.2021, erfüllt sein:

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Kommune und der einzubeziehenden ver-
selbständigten Aufgabenbereiche („Töchter“) übersteigen insgesamt nicht mehr als 
1.500.000.000,00 €,

2. die der Kommune zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen ver-
selbständigten Aufgabenbereiche („Töchter“) machen weniger als 50 Prozent der 
„ordentlichen Erträge“ der Ergebnisrechnung der Kommune aus,

3. die der Kommune zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungs-pflich-
tigen verselbständigten Aufgabenbereiche („Töchter“) machen insgesamt weniger 
als 50 Prozent der Bilanzsumme der Kommune aus.
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Der Nachweis dieser Voraussetzungen ist anhand geeigneter Unterlagen vorzunehmen. Als geeig-
nete Unterlagen werden komprimierte Bilanzen und Ergebnisrechnungen der jeweiligen Jahre, 
hier für 2022 und 2021, angesehen. Entsprechende Übersichten sind der Sitzungsvorlage als An-
lagen beigefügt. Der Anlage 1 ist zu entnehmen, dass sowohl für 2022 als auch 2021 jeweils alle drei 
Kriterien erfüllt sind, die eine Befreiung von der Aufstellungspflicht eines Gesamtabschlusses zum 
31.12.2022 ermöglichen. Dieser Anlage ist auch zu entnehmen, dass bis auf den Abschluss der „Kul-
tur GmbH“ alle anderen voll zu konsolidierenden Abschlüsse für 2022 vorliegen. Aus diesem Grun-
de wurden für die „Kultur GmbH“ die Daten des 2021er Abschlusses auch für 2022 unterstellt. Die 
vorherigen Jahre entsprachen vom Bilanzvolumen als auch von den Ergebnissen der Ergebnis-
rechnungen in den Vorjahren in etwa den maßgeblichen Daten aus 2022. Von daher wird der 
2022er Abschluss bei der „Kultur GmbH“ nicht zu einer anderen Beurteilung des Sachverhaltes 
führen.
Die Anlagen 2.1 und 2.2 bzw. 3.1 und 3.2 geben darüber noch jeweils eine Gesamtübersicht, wie 
sich die Ergebnisrechnungen als auch die Bilanzen in 2022 und 2021 sowohl für die Töchterunter-
nehmen als auch für die „Konzernmutter Stadt“ entwickelt haben.

Die Verwaltung schlägt daher vor, einen entsprechenden Beschluss zur Befreiung von der Aufstel-
lung eines Gesamtabschlusses zum 31.12.2022 zu fassen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Da die Voraussetzungen des § 116 a Abs. 1 GO NRW für die Befreiung von der Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses zum 31.12.2022 vorliegen, wird auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses 
zum 31.12.2022 verzichtet.“

Finanzielle Auswirkungen:
Einsparung von ca. 55.000 € an Personal- und Sachaufwand.

Anlagen:
Anlage 1 – Prüfung des § 116a GO NRW
Anlage 2.1 – Gesamtbilanz 2021
Anlage 2.2 – Gesamtbilanz 2022
Anlage 3.1 – Ergebnisrechnung 2021
Anlage 3.2 – Ergebnisrechnung 2022



Anlage 1 zur Beschlussvorlage „Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 
31.12.2022“ 

 
Prüfung, ob die Merkmale des § 116 a Abs. 1 GO NRW erfüllt sind 

(Abschlussjahr 2022) 
 
 
 
1. § 116a Abs. 1, Nr. 1 GO NRW – Bilanzsummen übersteigen nicht 1.500.000.000,00 Euro?  

 
Unternehmen Bilanzsumme 2021 (EUR) Bilanzsumme 2022 (EUR) 
Stadt Erkelenz 458.230.479.47 474.946.058,37 
Kultur GmbH* 3.220.408,38 3.220.408,38* 
Städt. Abwasserbetrieb 91.118.135,02 91.501.135,06 
GEE mbH 31.963,70 32.342,01 
GEE mbH & Co. KG 20.513.100,16 18.845.480,22 
Gesamtbilanzsumme 573.114.086,73 588.545.424,04 

 
Ergebnis:  Die Gesamtbilanzsumme ist sowohl in 2021 als auch in 2022 jeweils kleiner als 1.500.000.000,00 Euro. 

Das Merkmal nach § 116a Abs. 1 Nr. 1 GO NRW ist somit in beiden Jahren erfüllt. 
 
 
2. § 116a Abs. 1, Nr. 2 GO NRW - Betragen die Erträge der „Töchter“ weniger als 50 % der „ordentlichen Erträge“ von der „Mutter“? 
 
 

Unternehmen Erträge 2021 (EUR) Erträge 2022 (EUR) 
Kultur GmbH* 516.737,92 516.737,92* 
Städt. Abwasserbetrieb 10.834.339,95 10.418.092,42 
GEE mbH 6.163,01 6.461,53 
GEE mbH & Co. KG 5.525.413,11 6.273.387,11 
Gesamterträge 16.882.653,99 17.214.678,98 

 
 2021 (EUR) 2022 (EUR) 
Ordentliche Erträge Stadt Erkelenz 105.120.765,41 122.438.242,47 
   
prozentualer Anteil der Erträge der Töchter 
an den ordentlichen Erträgen der Stadt 
Erkelenz (< 50 % ?) 

16,06 % 14,06 % 

 
Ergebnis:  Der prozentuale Anteil der Gesamterträge der „Töchter“ ist sowohl in 2021 als auch in 2022 jeweils kleiner 

als 50 % der ordentlichen Erträge der Stadt Erkelenz. 
 Das Merkmal nach § 116a Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ist somit in beiden Jahren erfüllt. 
 
 
3. § 116a Abs. 1, Nr. 3 GO NRW – Sind die Bilanzsummen der „Töchter“ insgesamt kleiner als 50 % der Bilanzsumme der „Mutter“? 
 
 

Unternehmen Bilanzsumme 2021 (EUR) Bilanzsumme 2022 (EUR) 
Kultur GmbH* 3.220.408,38 3.220.408,38* 
Städt. Abwasserbetrieb 91.118.135,02 91.501.135,06 
GEE mbH 31.963,70 32.342,01 
GEE mbH & Co. KG 20.513.100,16 18.845.480,22 
Gesamtbilanzsumme 114.883.607,26 113.599.365,67 

 
 2021 (EUR) 2022 (EUR) 
Bilanzsumme 
Stadt Erkelenz 

458.230.479,47 474.946.058,37 

   
prozentualer  Anteil der 
„Töchter“ an der Bilanzsumme 
der Stadt Erkelenz (< 50 % ?) 

25,07 % 23,92 % 

 
Ergebnis:  Der prozentuale Anteil der Bilanzsummen aller „Töchter“ ist sowohl in 2021 als auch in 2022 jeweils kleiner 

als 50 % der Bilanzsumme der Stadt Erkelenz. 
 Das Merkmal nach § 116a Abs. 1 Nr. 3 GO NRW ist somit in beiden Jahren erfüllt. 
 
 
 
Die Stadt Erkelenz ist somit nach § 116 a GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses 
2022 befreit, wenn der Rat der Stadt Erkelenz einen entsprechenden Beschluss fasst. 
 
 
 
 
 
 
*Bei der Kultur GmbH wurden für das Jahr 2022 die Werte aus dem Jahresabschluss 2021 übernommen, da der 
Jahresabschluss 2022 zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage noch nicht vorgelegen hat. Die konkreten 2022er-
Beträge sollten jedoch keinen entscheidenden Einfluss auf die einzelnen Prüfmerkmale haben, da hier jeweils ein 
deutlicher Puffer zu den entsprechenden Grenzen des § 116 a Abs. 1 GO NRW vorhanden ist. 



Anlage 2 . 1

Gesamtbilanz 2021 Stadt Erkelenz Kultur GmbH Abwasserbetrieb GEE GmbH GEE KG Summen-

1 2 3 4 5 abschluss

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 6.167.846,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.167.846,36

SUMME BILANZIERUNGSHILFE 6.167.846,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.167.846,36

1. ANLAGEVERMÖGEN

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 173.856,22 6.713,00 19.334,35 0,00 1.094,00 200.997,57

1.2 Sachanlagen 318.803.033,60 2.678.685,00 90.843.035,18 0,00 12.256,00 412.337.009,78

1.3 Finanzanlagen 88.090.502,48 0,00 2.000,00 0,00 0,00 88.092.502,48

SUMME ANLAGEVERMÖGEN 407.067.392,30 2.685.398,00 90.864.369,53 0,00 13.350,00 500.630.509,83

2. UMLAUFVERMÖGEN

2.1 Vorräte 0,00 0,00 47.724,90 0,00 14.876.403,56 14.924.128,46

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.905.680,61 12.241,88 202.134,21 24.354,16 67.991,07 17.212.401,93

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

2.4 Liquide Mittel 15.927.741,18 522.768,50 0,00 7.609,54 5.554.422,88 22.012.542,10

SUMME UMLAUFVERMÖGEN 39.833.421,79 535.010,38 249.859,11 31.963,70 20.498.817,51 61.149.072,49

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 5.161.819,02 0,00 3.906,38 0,00 932,65 5.166.658,05

SUMME AKTIVA 458.230.479,47 3.220.408,38 91.118.135,02 31.963,70 20.513.100,16 573.114.086,73

Bilanz / Passiva

1. EIGENKAPITAL 229.009.824,44 1.285.064,49 39.934.039,87 28.046,98 7.099.060,97 277.356.036,75

2. SONDERPOSTEN 140.445.567,23 1.455.357,39 27.305.475,50 0,00 0,00 169.206.400,12

3. RÜCKSTELLUNGEN 62.396.560,46 17.971,00 173.636,26 2.818,16 2.390.284,94 64.981.270,82

4. VERBINDLICHKEITEN 15.785.417,82 362.015,50 23.704.983,39 1.098,56 11.023.754,25 50.877.269,52

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 10.593.109,52 100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.693.109,52

SUMME PASSIVA 458.230.479,47 3.220.408,38 91.118.135,02 31.963,70 20.513.100,16 573.114.086,73



Anlage 2 . 2

Gesamtbilanz 2022 Stadt Erkelenz Kultur GmbH Abwasserbetrieb GEE GmbH GEE KG Summen-

1 2 3 4 5 abschluss

2021er-Angabe

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 6.167.846,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.167.846,36

SUMME BILANZIERUNGSHILFE 6.167.846,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.167.846,36

1. ANLAGEVERMÖGEN

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 158.356,73 6.713,00 16.955,35 0,00 364,00 182.389,08

1.2 Sachanlagen 326.129.539,15 2.678.685,00 91.274.683,47 0,00 213.762,27 420.296.669,89

1.3 Finanzanlagen 88.115.502,48 0,00 12.027,27 0,00 0,00 88.127.529,75

SUMME ANLAGEVERMÖGEN 414.403.398,36 2.685.398,00 91.303.666,09 0,00 214.126,27 508.606.588,72

2. UMLAUFVERMÖGEN

2.1 Vorräte 0,00 0,00 44.338,78 0,00 14.348.967,22 14.393.306,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.258.441,41 12.241,88 149.153,50 22.925,23 3.605,28 20.446.367,30

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2.4 Liquide Mittel 23.785.799,39 522.768,50 0,00 9.416,78 4.272.955,41 28.590.940,08

SUMME UMLAUFVERMÖGEN 49.044.240,80 535.010,38 193.492,28 32.342,01 18.625.527,91 68.430.613,38

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 5.330.572,85 0,00 3.976,69 0,00 5.826,04 5.340.375,58

SUMME AKTIVA 474.946.058,37 3.220.408,38 91.501.135,06 32.342,01 18.845.480,22 588.545.424,04

Bilanz / Passiva

1. EIGENKAPITAL 240.222.138,26 1.285.064,49 39.129.334,21 27.799,37 7.406.989,28 288.071.325,61

2. SONDERPOSTEN 140.577.727,38 1.455.357,39 27.334.796,50 0,00 0,00 169.367.881,27

3. RÜCKSTELLUNGEN 64.468.344,70 17.971,00 151.915,54 3.394,06 2.583.409,39 67.225.034,69

4. VERBINDLICHKEITEN 18.813.800,59 362.015,50 24.885.088,81 1.148,58 8.855.081,55 52.917.135,03

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 10.864.047,44 100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.964.047,44

SUMME PASSIVA 474.946.058,37 3.220.408,38 91.501.135,06 32.342,01 18.845.480,22 588.545.424,04



Anlage 3 . 1

Gesamtergebnisrechnung 2021 Stadt Erkelenz Kultur GmbH Abwasserbetrieb GEE GmbH GEE KG Summen-

1 2 3 4 5 abschluss

1  + Steuern und ähnliche Abgaben 57.077.989,94 0,00 0,00 0,00 0,00 57.077.989,94

2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.541.216,77 0,00 0,00 0,00 0,00 26.541.216,77

3  + Sonstige Transfererträge 1.101.117,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.117,06

4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.034.382,24 0,00 10.293.177,40 0,00 0,00 19.327.559,64

5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 611.470,18 82.183,95 0,00 0,00 10.612.611,57 11.306.265,70

6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.799.941,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.799.941,18

7  + Sonstige ordentliche Erträge 4.327.817,99 434.553,97 133.032,78 6.163,01 419.596,27 5.321.164,02

8  + Aktivierte Eigenleistungen 626.830,05 0,00 408.129,77 0,00 0,00 1.034.959,82

9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.506.794,73 - 5.506.794,73

10  = Ordentliche Gesamterträge 105.120.765,41 516.737,92 10.834.339,95 6.163,01 5.525.413,11 122.003.419,40

11  - Personalaufwendungen - 27.984.691,54 - 107.843,32 - 1.126.247,96 0,00 - 19.360,20 - 29.238.143,02

12  - Versorgungsaufwendungen - 3.971.742,05 - 22.590,25 - 300.333,36 0,00 - 3.343,37 - 4.298.009,03

13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 19.747.244,25 0,00 - 622.134,32 0,00 - 3.676.303,97 - 24.045.682,54

14  - Bilanzielle Abschreibungen - 8.665.102,52 - 116.558,00 - 3.756.060,44 0,00 - 4.154,10 - 12.541.875,06

15  - Transferaufwendungen - 41.022.657,21 0,00 - 1.824.635,82 0,00 0,00 - 42.847.293,03

16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen - 6.575.846,49 - 187.705,54 - 424.236,89 - 3.724,72 - 347.326,53 - 7.538.840,17

17  = Ordentliche Gesamtaufwendungen - 107.967.284,06 - 434.697,11 - 8.053.648,79 - 3.724,72 - 4.050.488,17 - 120.509.842,85

18  = Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10 u. 17) - 2.846.518,65 82.040,81 2.780.691,16 2.438,29 1.474.924,94 1.493.576,55

19  + Finanzerträge 6.935.512,45 0,00 6.081,59 0,00 14.380,24 6.955.974,28

20  - Finanzaufwendungen - 717.682,43 - 13.854,17 - 521.579,73 0,00 - 77.597,98 - 1.330.714,31

21  = Gesamtfinanzergebnis (Zeilen 19 u. 20) 6.217.830,02 - 13.854,17 - 515.498,14 0,00 - 63.217,74 5.625.259,97

22  = Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 18 u. 21) 3.371.311,37 68.186,64 2.265.193,02 2.438,29 1.411.707,20 7.118.836,52

23  + Außerordentliche Erträge 3.222.711,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.222.711,81

24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25  = Außerordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 23 u. 24) 3.222.711,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.222.711,81

26  = Gesamtjahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 6.594.023,18 68.186,64 2.265.193,02 2.438,29 1.411.707,20 10.341.548,33

27  - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 = Gesamtbilanzgewinn/-verlust 6.594.023,18 68.186,64 2.265.193,02 2.438,29 1.411.707,20 10.341.548,33



Anlage 3 . 2

Gesamtergebnisrechnung 2022 Stadt Erkelenz Kultur GmbH Abwasserbetrieb GEE GmbH GEE KG Summen-

1 2 3 4 5 abschluss

2021er-Angabe

1  + Steuern und ähnliche Abgaben 64.675.233,96 0,00 0,00 0,00 0,00 64.675.233,96

2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.056.815,93 0,00 0,00 0,00 0,00 32.056.815,93

3  + Sonstige Transfererträge 684.390,71 0,00 0,00 0,00 0,00 684.390,71

4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.203.288,45 0,00 9.773.050,04 0,00 0,00 19.976.338,49

5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 908.085,77 82.183,95 0,00 0,00 6.583.840,02 7.574.109,74

6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.575.084,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8.575.084,58

7  + Sonstige ordentliche Erträge 4.621.153,86 434.553,97 161.118,07 6.461,53 91.016,54 5.314.303,97

8  + Aktivierte Eigenleistungen 714.189,21 0,00 483.924,31 0,00 0,00 1.198.113,52

9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - 401.469,45 - 401.469,45

10  = Ordentliche Gesamterträge 122.438.242,47 516.737,92 10.418.092,42 6.461,53 6.273.387,11 139.652.921,45

11  - Personalaufwendungen - 29.596.110,82 - 107.843,32 - 1.209.852,71 0,00 - 21.572,10 - 30.935.378,95

12  - Versorgungsaufwendungen - 4.728.018,47 - 22.590,25 - 312.094,13 0,00 - 3.434,73 - 5.066.137,58

13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 21.305.932,92 0,00 - 529.517,63 0,00 - 5.218.005,72 - 27.053.456,27

14  - Bilanzielle Abschreibungen - 10.069.873,68 - 116.558,00 - 3.798.099,27 0,00 - 4.274,99 - 13.988.805,94

15  - Transferaufwendungen - 43.934.580,46 0,00 - 2.248.821,93 0,00 0,00 - 46.183.402,39

16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen - 7.486.689,83 - 187.705,54 - 433.111,73 - 4.309,14 - 414.529,57 - 8.526.345,81

17  = Ordentliche Gesamtaufwendungen - 117.121.206,18 - 434.697,11 - 8.531.497,40 - 4.309,14 - 5.661.817,11 - 131.753.526,94

18  = Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10 u. 17) 5.317.036,29 82.040,81 1.886.595,02 2.152,39 611.570,00 7.899.394,51

19  + Finanzerträge 6.027.355,96 0,00 3.088,58 0,00 8.569,90 6.039.014,44

20  - Finanzaufwendungen - 297.323,55 - 13.854,17 - 429.196,24 0,00 - 62.211,59 - 802.585,55

21  = Gesamtfinanzergebnis (Zeilen 19 u. 20) 5.730.032,41 - 13.854,17 - 426.107,66 0,00 - 53.641,69 5.236.428,89

22  = Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 18 u. 21) 11.047.068,70 68.186,64 1.460.487,36 2.152,39 557.928,31 13.135.823,40

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25  = Außerordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 23 u. 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Gesamtjahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 11.047.068,70 68.186,64 1.460.487,36 2.152,39 557.928,31 13.135.823,40

27  - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 = Gesamtbilanzgewinn/-verlust 11.047.068,70 68.186,64 1.460.487,36 2.152,39 557.928,31 13.135.823,40



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaf-
ten/Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/619/2023
öffentlich

01.06.2023
Amt 20 Kämmerer Norbert 
Schmitz

Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.06.2023 Haupt- und Finanzausschuss
21.06.2023 Rat der Stadt Erkelenz

Zurzeit liegen keine zustimmungsbedürftigen Geschäftsvorfälle vor.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaf-
ten/Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/620/2023
öffentlich

25.05.2023
Amt 20 Kämmerer Norbert 
Schmitz

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung 
von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 
04.03.2023 - 25.05.2023
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.06.2023 Haupt- und Finanzausschuss
21.06.2023 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Den Ausschussmitgliedern ist eine Übersicht über die hier zu behandelnden über- und außerplan-
mäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen zugegangen, auf die verwiesen wird.

Kenntnisnahme:
„Von den in der Zeit vom 04.03.2023 - 25.05.2023 getroffenen Entscheidungen des Kämmerers zur 
Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und 
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW/ § 85 Abs. 1 GO NRW 
wird Kenntnis genommen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflich-
tungsermächtigungen in der Zeit vom 04.03.2023 bis 25.05.2023



 
 

 
 
 

  
Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.06.2023 
Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Rates am 21.06.2023 

 
 

A. Öffentliche Sitzung 
 

Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten 
 
Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ge-

mäß § 83 (2) GO NRW. 

Soweit zustimmungsbedürftige Geschäftsvorfälle vorliegen, werden diese zusammen mit den Sitzungs-
vorlagen zugesandt. 
 

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außer-

planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflich-
tungsermächtigungen in der Zeit vom 04.03.2023 bis 25.05.2023 
 

 

Lfd. 

Nr. 

Produktsach- bzw. 

Investitionskonto 

Bezeichnung Ansatz 

Euro 

       Mehr 

     Euro 

Tag der 

Zustimmung 

 

Jahresabschluss 2022 

 

1 110100 544700 Abfallwirtschaft - Zuschreibung 

Sonderposten 

0,00 456.000,00 06.03.2023 

Überschuss aus dem Müllgebührenhaushalt gemäß Nachkalkulation vom 27.02.2023 für das Jahr 2022. 

Deckung: Minderaufwendungen/Mehrerträge beim Produktsachkonto: 

110100 527900 - Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand - 

110100 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u.a. - 

160100 401300 - Gewerbesteuer - 

 

110.000,00 

240.000,00 

106.000,00 

 

EUR 

EUR 

EUR 

 insgesamt 456.000,00 EUR 

 
Haushaltsjahr 2023 

 
 

2 B06021404 Selbstversorgerküche KG Kamp-

Lintforter-Str. 

0,00 30.000,00 28.04.2023 

 B06021405 Elektro-Combi-Dämpfer KG Kamp-

Lintforter-Str. 

0,00 

 

14.000,00 28.04.2023 

   insgesamt: 44.000,00  

Die Mittel sind im 2023er Haushaltsplan bei der Maßnahme B06021402 - Ersteinrichtung >800€ - eingeplant. Da die 

Maßnahmen aber jeweils über 10.000,00 € kosten, sind sie als Einzelmaßnahme nachzuweisen. 

 

Deckung: Minderauszahlungen bei der Maßnahme:   

 B06021402 - Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str. - 44.000,00 EUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lfd. 

Nr. 

Produktsach- bzw. 

Investitionskonto 

Bezeichnung Ansatz 

Euro 

       Mehr 

     Euro 

Tag der 

Zustimmung 

 

 

3 030101 549900 

(749900) 

Grundschulen - Übrige weitere 

Aufwendungen aus lfd. Verwal-

tungstätigkeit 

0,00 31.000,00 30.03.2023 

 030102 549900 

(749900) 

Hauptschule - Übrige weitere Auf-

wendungen aus lfd. Verwaltungstä-

tigkeit 

0,00 9.000,00 30.03.2023 

 030103 549900 

(749900) 

Realschule - Übrige weitere Auf-

wendungen aus lfd. Verwaltungstä-

tigkeit 

0,00 15.500,00 30.03.2023 

 030104 549900 

(749900) 

Gymnasien - Übrige weitere Auf-

wendungen aus lfd. Verwaltungstä-

tigkeit 

0,00 40.500,00 30.03.2023 

   insgesamt: 96.000,00  

Rückzahlung von nicht verwendeten Mittel der fachbezogenen Pauschale 2021/2022 aus dem Aktionsprogramm 

„Ankommen und Aufholen nach Corona“. 

 

Deckung: Minderaufwendungen bei dem Produktsachkonto:   

 030101 525600 -  Grundschulen -  Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- 

und Ausrüstungsgegenstände - 

50.500,00 EUR 

 030104 525600 - Gymnasien - Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenstände - 

45.500,00 EUR 

 insgesamt 96.000,00 EUR 
 

 
 
 

Erkelenz, den 25.05.2023 

 

 

 

 
Norbert Schmitz 
Stadtkämmerer 
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